= Bundeskanzleramt

Familienbeihilfe fiir Studierende

Anspruch:

Anspruch auf Familienbeihilfe besteht grundsatzlich bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres eines Kindes. Dariliber hinaus kann weiterhin Familienbeihilfe bezogen

werden, z. B.:

e flr ein Kind, wenn sich dieses in Berufsausbildung befindet,

e fir ein Kind fiir die Zeit zwischen Abschluss der Schulausbildung und dem
frihestmoglichen Beginn einer weiteren Berufsausbildung

e fir ein Kind fiir die Zeit zwischen Beendigung des Prasenz- oder Zivildienstes und dem

Beginn oder der Fortsetzung einer Berufsausbildung zum friihestmoglichen Zeitpunkt

Ein eigener Anspruch fiir das Kind selbst ist nur in Ausnahmefallen moglich, wenn es z. B.
Vollwaise ist oder die Eltern nachweislich keine entsprechenden Unterhaltsleistungen

erbringen.

Altersgrenze:

Der Familienbeihilfenbezug wird begrenzt mit der Vollendung des 24. Lebensjahres (d. h.
mit dem 24. Geburtstag des Kindes).

Ausnahmen — Bezug bis zum vollendeten 25. Lebensjahr:

e Studierende, die bei Vollendung des 24. Lebensjahres den Prasenz- oder Ausbildungs-
oder Zivildienst leisten oder davor geleistet haben und denen danach Familienbeihilfe
wegen Berufsausbildung zusteht.

e Studierende, fiir die zum vollendeten 24. Lebensjahr Familienbeihilfe wegen
Berufsausbildung zusteht, und die bereits ein Kind geboren haben oder schwanger
sind.

e Studierende, die ein Studium von mindestens 10 Semestern Dauer betreiben, sofern

das Studium in dem Kalenderjahr, in dem das Kind das 19. Lebensjahr vollendet hat,



begonnen wurde, bei Einhaltung der Mindeststudiendauer bis zum erstmoglichen
Studienabschluss.

Studierende, die einen Grad der Behinderung von mindestens 50 % nachweisen.

Auszahlungsrichtlinien fiir die Familienbeihilfe:

Die Auszahlung erfolgt grundsatzlich nur fur fortgesetzt gemeldete Semester und
richtet sich nach der gesetzlichen Studiendauer plus ein Toleranzsemester pro
Studienabschnitt bzw. plus ein Studienjahr bei Studien ohne Abschnittsgliederung.
Wird ein Studienabschnitt innerhalb der gesetzlichen Studiendauer absolviert, kann
das nicht konsumierte Toleranzsemester einem weiteren Studienabschnitt als
Guthaben angefiigt werden. In diesem Studienabschnitt stehen somit
2 Toleranzsemester zur Verfligung.
Da die Judikatur des VWGH bei einer Dreigliederung des Studiums in Bachelor-Master-
Doktorratsstudium jeden Abschnitt separat als Berufsausbildung wertet, kann ein
Ausbildungsjahr, das in einem Abschnitt nicht verbraucht wurde, nicht in den
nachsten Abschnitt mitgenommen werden.
Wird der Zeitrahmen Ulberschritten, fallt die Familienbeihilfe weg. Ab dem Beginn des
Monats, in dem der ,,alte” Abschnitt beendet und der neue begonnen wird, lebt der
Anspruch auf die Familienbeihilfe wieder auf, wenn das Studium im nachsten
Semester fortgefihrt wird, es also nicht abgebrochen wird oder beendet ist.
Anspruch auf Familienbeihilfe ab dem zweiten Studienjahr besteht nur, wenn der
Erfolgsnachweis fiir das erste Studienjahr, das sind 8 Semesterwochenstunden bzw.
16 ECTS (bei 2 Semestern Nachweiszeitraum) bzw. 12 Semesterwochenstunden bzw.
24 ECTS (bei 3 Semestern Nachweiszeitraum) erbracht werden oder wenn alle
Lehrveranstaltungen und Priifungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase
(nach § 66 des Universitatsgesetzes 1992) erfolgreich absolviert wurden und mit
mindestens 14 ECTS bewertet wurden.
Flr die weiteren Studienjahre besteht nur dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn
jeweils im vorangegangenen Studienjahr ein Studienerfolg im AusmaR von mindestens
16 ECTS-Punkte bzw. acht Semesterwochenstunden erreicht worden ist.
Nachweiszeitraum:
- Fir das 1. Studienjahr:

e bei Studienbeginn in einem Wintersemester 2 Semester: 1. Oktober —

31. Oktober des Folgejahres
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e Dbei Studienbeginn in einem Sommersemester 3 Semester: 1. Marz —
31. Oktober des Folgejahres

- Fir die weiteren Studienjahre:

e 1. Oktober —31. Oktober des Folgejahres
Wird der Studienerfolgsnachweis nicht erbracht, fallt die Familienbeihilfe weg.
Wird nach Einstellung der Familienbeihilfengewahrung wieder der erforderliche
Erfolgsnachweis aus einem Studienjahr erbracht (allfallige bereits absolvierte
Semesterwochenstunden/Prifungen bzw. ECTS aus Studienjahren davor
verfallen/kénnen nicht angerechnet werden), kann die Familienbeihilfe ab dem

diesem folgenden Studienjahr (ab Oktober) wieder beantragt werden.

(Die oben angefiihrten besonderen Anspruchsvoraussetzungen gelten fiir behinderte

Studierende nicht; der Studienfortgang ist vielmehr nach den Gegebenheiten des

Einzelfalles zu prifen.)

Ausnahmen vom Wegfall der Familienbeihilfe:

Eine Studienbehinderung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis
(z. B. Krankheit) oder

ein nachgewiesenes Auslandsstudium von jeweils mindestens drei Monaten
verlangert die zuldssige Studienzeit um ein Semester.

Wegen eines im Studienbereich gelegenen unabwendbaren Ereignisses, das zu einer
individuellen Studienverzégerung fihrt, kann bezlglich Familienbeihilfe im Einzelfall
ebenfalls ein Verlangerungssemester geltend gemacht werden. Formulare liegen bei
den Finanzamtern und den Universitaten auf.

Mutterschutz und Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes in Zeiten, in denen eine
Zulassung bzw. Fortsetzungsmeldung zum Studium vorliegt, hemmen den
Studienablauf bis zum zweiten Geburtstag des Kindes.

Zeiten als Studentenvertreter/in bis zum HéchstausmafR von vier Semestern sind nicht

in die vorgesehene hochstzuldssige Studienzeit einzurechnen.

Studienwechsel:

Es sind maximal zwei Studienwechsel moglich.

Bei einem ofteren Wechsel erlischt der Anspruch auf Familienbeihilfe
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e Bei einem Studienwechsel, der spater erfolgt, als nach dem zweiten fortgesetzt
gemeldeten Semester, fallt die Familienbeihilfe weg.

e Bei einem zu spaten Studienwechsel entfallt die Familienbeihilfe fir das neue Studium
jedoch nur im Ausmal’ der bereits insgesamt zuriickgelegten Studiendauer
(Verldangerungssemester wegen Studienbehinderung nicht mit eingerechnet). Diese
Wartezeit wird im Falle der teilweisen Berlicksichtigung von Vorstudienzeiten um die

Anzahl der angerechneten Vorstudiensemester verkiirzt.

Hinweis: Nicht als Studienwechsel gilt, wenn die gesamten Vorstudienzeiten fir das
nunmehr betriebene Studium angerechnet werden (aber Achtung: dadurch verkirzt sich

die zuldssige Studiendauer im neuen Studium).

Eigene Einkiinfte:

Das Einkommen eines Kindes ist bis zu jenem Jahr irrelevant, in dem es das 19. Lebensjahr

vollendet.

Erzielt ein Kind, ab dem Kalenderjahr, in dem es das 20. Lebensjahr vollendet, eigene
Einklinfte, so darf das zu versteuernde Gesamteinkommen den Betrag von Euro 17.212 fir

das Kalenderjahr 2025 nicht Uibersteigen.

Wird der Betrag von Euro 17.212 im Jahr 2025 (2024: 16.455) Uberschritten, ist nur mehr
jener Betrag zurlickzuzahlen, um den der Grenzbetrag Gberschritten wurde.

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Bemessungsgrundlage der Lohn- bzw.
Einkommenssteuer, ohne 13. und 14. Monatsgehalt. Lehrlingsentschadigungen,
Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenlisse erhdhen das zu versteuernde

Einkommen nicht.

Erstellt von

Bundeskanzleramt

Abteilung VI/1: Ausgleichsfonds fiir Familienbeihilfen, Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag und
Familienbesteuerung

familienbeihilfe@bka.gv.at

Erstellt am: 7. Oktober 2025

Familienbeihilfe fir Studierende 4von 4


mailto:familienbeihilfe@bka.gv.at

	Familienbeihilfe für Studierende
	Anspruch:
	Altersgrenze:
	Auszahlungsrichtlinien für die Familienbeihilfe:
	Ausnahmen vom Wegfall der Familienbeihilfe:
	Studienwechsel:
	Eigene Einkünfte:
	Erstellt von


